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Praxis

Praxisbegehungen durch das LAVG
Protokoll und Rechnung bitte zusenden 

Um über den Inhalt der Praxisbegehungen in-
formiert zu sein, bittet Sie der Vorstand der 
Landeszahnärztekammer, die Rechnung und das 
Protokoll einer Praxisbegehung anonymisiert zur 
Kammer per Post, Fax oder E-Mail zu senden:
LZÄKB, Postfach 100722, 03007 Cottbus
Fax: 0355/3 81 48-48| E-Mail: info@lzkb.de.

Mit diesem QR-Code oder unter 
www.lzkb.de Zahnärzte 
Praxisführung Praxisbegehungen
können Sie die Gebührentabelle auf-
rufen.

Übergangsfrist Masernschutzgesetz  
bis 31. Dezember 2021 verlängert 
Autoren: Dr. Harald Renner, Vorstandsmitglied der LZÄKB; Yvonne Burri, Referat Praxisführung

In der jüngsten Ausgabe des ZBB (02/2021) wurde 

auf das Ende der Übergangsfrist zum Nachweis 

eines ausreichenden Impf-/Immunitätsstatus für 

Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten des Gesetzes 

bereits in den Zahnarztpraxen tätig waren, hin-

gewiesen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

endete die Frist am 31. Juli 2021.

Der Gesetzgeber hat nun aktuell das Infektions-

schutzgesetz in Bezug auf das Masernschutzge-

setz geändert und die Übergangsfrist bis zum 

31. Dezember 2021 verlängert. Praxisinhaber 

haben jetzt mehr Zeit, die erforderlichen Nach-

weise zusammenzutragen. Detaillierte Informati-

onen für den Praxisbetrieb finden Sie im „Zahn-

ärzteblatt Brandenburg” 3/2020.

Praxisinformationen zum Masernschutzgesetz 

und ein am Rechner ausfüllbares PDF zur Doku-

 

Zahnarzt-Suchdienst auf www.lzkb.de

Haben Sie eine Internetseite für Ihre Zahnarztpraxis eingerich-

tet? Dann senden Sie bitte die Internetadresse per E-Mail an die 

LZÄKB, Inga Schulz: ischulz@lzkb.de, damit der Zahnarzt-Such-

dienst mit Ihrer Internetseite verlinkt werden kann. 

Beim Zahnarzt-Suchdienst gibt es verschiedene Suchkriterien: 

nach Region, Fachgebieten sowie Praxisbesonderheiten.

mentation des Masernschutz-Nachweises ste-

hen darüber hinaus dauerhaft im ZQMS unter: 

www.zqms.de »Service-Portal »Hygiene und 

Arbeitssicherheit zur Verfügung.�  

Es besteht eine Nachweispflicht des Impfschutzes für alle nach 

dem 31.12.1970 Geborenen durch Impfausweis oder Attest


